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Bern. Ein A r m e n e t at vom Jahr 1764, st a t i st i s ch

verglichen mit den jetzigen Zuständen. Unter diesem Titel hat seinerzeit

das statistische Bureau des Kantons Bern eine Untersuchung veröffentlicht,
die auch jetzt noch von Interesse ist.

Als nach den Gärungen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in Bern
speziell nach der Henzischen Verschwörung, die Regierungen ansingen, sich mehr
um die volkswirtschaftlichen Interessen zu kümmern, wurde auf Befehl der
Regierung im Jahre 1764 durch die Almosen-Revisionskommission eine Zählung
der Bevölkerung, die Bevölkerungsbewegung und verschiedene andere statistische
Daten aufgenommen. Es war gerade in jener Zeit, von welcher Muret, ein
waadtländischer Pfarrer, eine erhebliche Verminderung der Bevölkerung für die
Waadt konstatierte. Das war zum Teil auch im alten Bern der Fall, und es läßt
sich schon hieraus auf den gedrückten Zustand der damaligen Zeit schließen. Die
Volkszählung von 1764 hatte denn auch hauptsächlich zum Zweck, die Armen-Verhältnisse

genau zu konstatieren, und von daher ist uns in sechs Oktavbänden auch
ein Armenetat aufbewahrt geblieben, dessen Ergebnisse zu Vergleichungen mit
der Gegenwart Anlaß geben.

Die Angaben sind freilich nicht als genau zu betrachten. Mancher Geistliche
hat offenbar genauer gezählt als ein anderer, und es sind auch sonst Unrichtigkeiten

unterlaufen.
Im ganzen und großen hat sich im Verhältnis zur Bevölkerungszunahme

die Unterstützungsbedürftigkeit nur unwesentlich verändert. Dies fällt sicher auf,
namentlich wenn man die großartigen Veränderungen in volkswirtschaftlicher,
sozialer und staatlicher Beziehung im Laufe der 166 Jahre ins Auge faßt. Ob
und inwiefern diese Tatsache der Gesetzgebung resp, der Armcnunterstützungs-
praxis der frühern Zeit zuzuschreiben ist oder ob sie mehr oder weniger den
tatsächlichen Zuständen entspricht, ist eine Frage, welche nur durch eine genaue
Untersuchung der historischen Momente gelöst werden kann. Die Entwicklung von
Industrie, Gewerbe und Handel und die Erleichterungen des Erwerbes von Grundbesitz

haben nicht vermocht, die Notwendigkeit der Armenunterstützung
herabzumindern, eher im Gegenteil. Die Verhältnisse der einzelnen Gegenden sind
auch verschieden. Ungünstig stehen das Emmental und das Mittelland da.
Günstiger läßt sich das Oberland sehen! zu diesem Resultat wird allerdings die
Hebung der Kleingewerbe mit der Fremdenindustrie des Oberlandes wesentlich
mitgeholfen haben. Aehnlich wie das Oberland ist der Oberaargau. Das Seeland
tritt nicht besonders hervor.

— Zur Frage des Rückgriffsrechtes gemäß Art. 164

des Armengesetzes von 1897. Unter diesem Titel spricht Fürsprecher
A. Müller, Sekretär der kantonalen Gemeindedirektion, in Nr. 12 d?i „Monatschrift

für bermsches Verwaltungsrecht und Notariatswesen" (Jahrg. 1914)
über eine vorhandene Unklarheit in der Gesetzesauslegung. Der Art. 164 des
A. u. N. G. gibt einer Wohnsitzgemeinde das Recht, trotz vollzogenem
Wohnsitzerwerb aus die im Wohnsitz vorhergehende Gemeinde zurückzugreifen, wenn
der Bewerber oder seine ihm im Wohnsitz folgenden Personen innert zwei Jahren
vom Zeitpunkte der Schrifteneinlage weg (resp, dem Zeitpunkt, wo diese hätte
geschehen sollen) in den Zustand dauernder Uuterstützungsbedürftigkeit verfallen.
In Anwendung dieser Vorschrift hatte der bernische Regierungsrat in konstanter
Praris ein Rückgriffsrecht auf die der Etatgemeinde unmittelbar vorhergehende
Wohnsitzgemeinde anerkannt, aber nur auf sie. Nun hat das Bundesgericht in
einem Entscheid vom 36. Januar 1914 i. S. Gemeinde Tramelan-dessus gegen
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Tavannes die Sache so aufgefaßt, das; ein Rückgriff auf alle Gemeinden, die
wahrend der letzten zwei Jahre vor der Etatanfnahme Wohnsitzgemeinde
gewesen seien, zulässig sei. War es die Absicht des Bundesgerichtes!, dies festzustellen,
so hat es sich damit in Widerspruch zu einer langjährigen und konstauten Praris
des Regierungsrates gesetzt. Fürsprech Müller will nicht untersuchen, ob es

hiezu kompetent war; er will bloß an Hand einiger amtlicher Quellen beweisen,
daß die Praris des Regierungsrates der ratio Wxi» entspricht. Sie Referate
von Regierungsrat Ritschard und Konnnissionspräsident Bigler vor dem (Großen
Rate anläßlich der Beratung über das A. u. R. G. werden dazu benützt, weil sie

wie anderswo zur Interpretation von Gesetzen si^grit W, !,„l ,!>'-« wiv)
herangezogen werden dürfen.

Aus den damals abgegebenen Voten geht mit aller Deutlichkeit hervor, wie
man das System des Rückgriffes gehandhabt haben wollte. Man wollte der
jeweiligen Wohnsitzgemeinde im Rahmen der Riederlasinngsfreiheit und des

Oertlichkeitsprinzips der Armenpflege die Möglichkeit geben, gegebenenfalls auf
die Genieinde des frühern Wohnsitzes zurückzugreifen. Es wurden also von
vornherein nur zwei Gemeinden ins Auge gefaßt: die Etatgemeinde (jeyt
Wohnsitzgemeinde) und die ihr unmittelbar vorhergehende Wohnsitzgemeinde. Mit der
Inanspruchnahme dieser vorhergehenden Gemeinde ist aber das Rückgriffsrecht

-konsumiert; es geht nicht voir der Etatgemeinde auf die vorhergehende Gemeinde
über und kann von dieser auch nicht einer dritten Gemeinde gegenüber zur
Anwendung gebracht werden. Hinfällig wird das Rückgriffsrecht ferner durch Zeii-
ablauf, bei gleichzeitigem Ausbleiben der dauernden Unterstützungsbedürftigkeit
(während zwei Jahren) nach vollzogenem Wohnsitzerwerb. Daß mit einem
einmaligen Rückgriff die Sache erledigt sein sollte, beweist ganz klar das Votum
des Kommissionsreferenten. Nach der Theorie des Bundesgerichts aber könnten
für den Rückgriff liber 20 Gemeinden auf einmal in Frage kommen. Läge in
diesem weitreichenden Rückschreibnngssystem einerseits nichts weniger als eine
Förderung der Stabilität der Bevölkerung, so müßte es andererseits eben gerade
erneuten Abschiebungen rufen. Die Sache will vom Standpunkt der Praris aus
angesehen sein. Vom Falle der Verarmung ausgehend, hat die Gemeinde einmal
ein Interesse daran, nicht Wohnsitzgemeinde zu sein. Nach der gegenwärtigen
Praxis hat sie sodann ein Interesse, nicht letzte (vorhergehende) Wohnsitzgemeinde
zu sein. Nach dem System des Bundesgerichts endlich hätte sie außerdem ein
Interesse, während der zwei letzten Jahre nicht Wohnsitzgemeinde gewesen zu sein.

Es ist daher zu hoffen und zu erwarten, daß der Regiernngsrat seine
bisherige Auffassung über Art. 104 des A. u. N. G. beibehalte auf die Gefahr hin,
mit der bundesgerichtlichen Ansicht im Widerspruche zu stehen. R.

Freiburg. In der Sitzung des Großen Rats vom 10. Mai wurde von der

Negierung für eine der nächsten Sitzungen die Vorlage eines n e u e n A r m e n -

gesetzes in Aussicht gestellt. - - Auf eine Anfrage hin erklärte der Direktor
des Innern, daß der Kanton Freiburg dem interkantonalen Konkordat

betr. die allgemeine KriegSnotnnterstützung nicht beigctreten fei, weil die

freibnrgische Armenfürsorge auf dem Heimat- und nicht auf dem Wolmorts-
prinzip basiere, also vorher eine Revision der Armengesetzgebung notwendig wäre.

Genf. Hier gibt es eine Ionian p ü i l a n tlrr <> x> 1 g n o k r i l> » n r -

A e o i o (Präsident: Oskar Gnillet, avenue de Frontenex 0) zur Unterstützung
der arbeitslosen oder aus dem Auslande infolge des Krieges zurückgekehrten
Freiburger in Verbindung mit den freiburgischen Heimatgemeinden.
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Solothlirn. „ E h r e n f c> I g e n " dor Ar m n t. Art. 9, Z. 2 St.V.

schließt die „im öffentlichen Almosen Stehenden", gleichviel ob mit oder ohne
eigenes Verschulden, von der Stimmbercchtigung an?, wobei allerdings die
regiernngsrältiche Reknrspraris dafür gesorgt hat, das; nicht schon bloß
vorübergehende Armengenössigkeit „Ehrenfolgen" nach sich zieht. Der Äantonsrat
hat nun eine bereits am 15. Februar 1912 eingereichte sozialdemokratische Motion
betr. Streichung genannter Verfassungsbcstimmung in dem Sinne erheblich
erklärt, daß statt Streichung Revision ins Auge gefaßt werden soll; die Schuldfrage

soll bei Wertung der Armengenössigkeit offen bleiben. 8t.
— T u b e r k u l o s e st a t i st i k. Das Departement des Armenwescns hat

dem regierungsrätlichen Geschäftsbericht 4 Tabellen beigefügt, welche an Hand
der Statistik der Todesfälle an Tuberkulose über die Verbreitung dieser Krankheit

im Kanton Solothurn Aufschluß geben. Darnach entfallen von 2819 Sterbefällen

in den Jahren 1991—1919 1477 auf das erste und bloß 1333 auf das
zweite Jahrfünft, in welch' letzterem doch die Bevölkerungszahl infolge natürlicher

Zunahme eine größere war (1995: 198,223; 1919: 117,949). Der Kampf,
der in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch die Franenliga mit ihren
Bezirks- und Lokalorganisationen, zielbewußter eingesetzt hat, hat also bereits
ein greifbares Resultat ergeben. 8t.

Literatur.
Unsere großen Ernnhrnngstorheitcn. Eine gemeinfaßliche Darlegung der modernen

Forschungsergebnisse über Ernährungs- und Diätwrgen. Von Or. inecl. und pliil. Th.
Christen, Dozent der Universität Bern. 8s Seiten. Preis: geheftet M. 1.2ö, gebunden
M. 1. 75. Dritte vermehrte Auflage, 7.—8. Tausend. Dresden, Verlag von Holze und Pahl.

Wie alle andern Wissensgebiete hat auch die medizinische Wissenschaft immer neue
Fortschritte auszuweisen. Der Verfasser führt in dem fesselnd geschriebenen Werke den
Nachweis, daß vieles von dem, was bisher fast ausschließlich von Laien gelehrt worden
war, auch vor dem Richterstuhl der Wissenschaft standhält. Es wird klar und einfach
gezeigt, wie leicht es ist, mit einigen, Nachdenken und gutem Willen Gesundheit und
Arbeitsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern, ohne deshalb auf die „Lebensfreuden"
verzichten zu müssen. Im Gegenteil: erhöhte Lebenskraft ist erhöhte Lebensfreude! Die
soeben erschienene vierte, bedeutend vermehrte Auslage des Werkes beweist, daß es dem
Büchlein gelungen ist, viele Menschen über das, was ihnen in Wahrheit nottut,
aufzuklären.
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Inhalt: 1. Lebensmittelpreisc auf dem Markte Bern seit 1878, speziell von 1919—1918.
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Bern. Buchdruckerei Steiger. 1914. Kommissionsverlag von A. Francke in Bern. 98 S.
Statistische Mitteilungen betreffend den Kanton Zürich. Heft 119. Herausgegeben

vom kantonalen statistischen Bureau. Gemeindefinanz-Statistik für das Jahr 1912. Nebst
Anhang: Staatsbeiträge an die Armenausgaben der Gemeinden vom Jahre 1912. Winter-
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Das Armcnwcsen des Kantons Glarns und unsere humanen und sozialen Anstalten
zur Linderung und Verhütung der Armut. Kap. 18 der neuen Glarnergeschichte. Von
Gottfried Heer. Verlag von Aebly und Tschudy, Schwanden und Glarus. 213 Seiten.

Der Kanton Glarus ist nur ein kleiner Kanton, zählt er doch nur 88,999 Einwohner,
und doch pulsiert da reges, gemeinnütziges und wohltätiges Leben, die gesetzliche und die
freiwillige Armenpflege ist wohlgeordnet und auch an Fürsorgeanstalten aller Art kein

Mangel. Diese soziale Fürsorge des kleinen Landes nach ihren verschiedenen Verzweigungen,

nach ihrem Ursprung und ihrer Entwicklung bis in die letzten Jahre hat in
Dr. Gottfried Heer, dem hochverdienten Historiker und warmen Menschenfreund, einen
kundigen, verständnisvollen und liebevollen Schilderer gefunden. — Dem vornehm
ausgestalteten Buche sind einige Bilder von Anstalten beigegeben. ->-

Zwanzig Jahre soziale Hülfsarbeit. Von Alice Salomon. Anläßlich des zwanzigjährigen

Bestehens der „Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hülfsarbeit" in
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